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Informationsblättchen des Streuobstkreises - Mittlerer Taunus e. V. 

Ausgabe 8 
Dez. 2015 

 

Apfelwein-Prämierung 2015  
Oberjosbach 

 

Das Siegerfoto zeigt Apfelweine von hoher Qualität. Von 12 eingereichten Apfelweinen haben 12 Apfelweine eine Urkunde (Gold, 
Silber, Bronze) erhalten. Klaus Höchst (1 Bechtheim) und Dirk Engel/ Nils Rothert  (2 Medenbach) haben 

 mit ihren Schoppen in Frankfurt bei der Hessenmeisterschaft die Plätze 2 und 3 belegt.   
Tagessieger mit „Gold“ wurde  hier die Keltergemeinschaft Braumann (3, Waldems Esch). 
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Anhalter  Apfel 
Die Hessische Lokalsorte 2015 

Der Literatur nach handelt es sich beim 

´Anhalter´ um eine alte hessische Apfelsorte 

von regionaler Bedeutung.  

Der Pomologe Dr. Thomae erhielt sie 1858/59 

von dem Gärtner J. Müller aus Kronberg mit 

der Bemerkung, dass die Sorte dort unter 

dem Namen „Christ‘s Wildling“ verbreitet sei, 

weil sie der Apfelpfarrer Christ aus Kernen 

gezogen habe (Thomae 1865). Tatsache ist, 

dass der Anhalter im Taunus und im Frank-

furter Raum weit verbreitet war und als wert-

voller Wirtschaftsapfel sehr geschätzt wur-

de.  Besonders die große Fruchtbarkeit und 

lange Haltbarkeit sowie die vielseitige Ver-

wendung haben zur weiten Verbreitung ge-

führt. Der Name Anhalter bezieht sich auf die 

am Baum festhängenden Früchte.  

Er ist gleichbedeutend mit Anhänger und wur-

de früher vielfach für ähnliche Früchte in un-

terschiedlichen Regionen verwendet, wie z. 

B. auch für den Rheinischen Bohnapfel, der 

äußerlich dem Anhalter ähneln kann.  

Anfang des 20. Jh. wurde die Sorte in einigen 

Obstsortimenten, wie z. B. Oberhessen 1911, 

Offenbach 1914 und Starkenburg 1915 emp-

fohlen und kurz charakterisiert.  

Früher gab es verschiedene Typen:Großer 

Anhalter rund um Frankfurt, Grüner Anhalter 

im Hintertaunus bis zur Lahn, Dickstieliger 

Anhalter in der Gemarkung Brandoberndorf 

sowie den Walzenförmigen Anhalter.  

Berichten zufolge hatte sich die Sorte gerade 

für die rauen Klimaverhältnisse im Taunus 

bewährt. Besonders in strengen Wintern wur-

den keine Schäden beobachtet. Auf dem 

Frankfurter Markt war der Anhalter nach 

Weihnachten ein begehrter Tafelapfel und 

wurde auch von Bäckern gerne gekauft.  

Im Landesobstsortiment für Hessen-Nassau 

(1951) ist der Anhalter für einzelne Bezirke 

genannt. Die Sorte hat sich bis heute in eini-

gen Baumschulen gehalten und ist entspre-

chend in Mittel- und Südhessen als robuster 

Wirtschaftsapfel verbreitet. 

Standort und Anfälligkeit 

Die Bäume sind äußerst anspruchslos an Bo-

den und Klima. Aufgrund ihrer Frosthärte ist 

die Sorte für Höhenlagen geeignet. Wie be-

reits erwähnt wurde der Anhalter früher be-

sonders für die Taunuslagen empfohlen. Für 

Krankheiten und Schädlinge ist der Baum 

kaum anfällig. Allgemein kann die Sorte als 

robust und widerstandsfähig bezeichnet wer-

den und ist speziell auf Hochstamm für Streu-

obstwiesen zu empfehlen. 

Herkunft und Verbreitung  

Baumbeschreibung 
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Wuchs und Pflege 

Die Sorte ist sehr starkwüchsig, sowohl in der 

Jugend als auch im Alter. Sie bildet große, 

später überhängende Kronen und ist beson-

ders langlebig. Der Wuchs ist relativ locker, 

teils sparrig. 

 

Ertrag und Verwendung 

Der Anhalter kommt relativ früh in den Ertrag, 

fruchtet regelmäßig, im Alter alle zwei Jahre 

überdurchschnittlich gut (Alternanz). In guten 

Obstjahren wurden früher allein in der Ge-

meinde Brandoberndorf bis 500 Zentner 

Früchte versandt (Lange, 1950). Es handelt 

sich um eine wertvolle Wirtschaftssorte, die 

besonders für die Apfelweinherstellung geeig-

net ist. Nach Weihnachten kann der Apfel 

auch als Tafelfrucht verwendet werden. 

Reife 

Die Reife beginnt je nach Standort Anfang 

bis Mitte Oktober. Die Haltbarkeit erstreckt 

sich bis März/April (Wintersorte) 

 

Form und Größe 

Form rundlich bis hochgebaut, sehr variabel, 

teils walzenförmig, unregelmäßig geformt, 

teils mit breiten Wülsten, Früchte im Durch-

schnitt groß. 

 

Schale 

Glatt und trocken, Grundfarbe grün, mit zu-

nehmender Reife gelblich, Deckfarbe trübrot 

gestreift/geflammt bis verwaschen rot, zahl-

reiche helle oder rostartige Schalenpunkte, 

Schale druckfest. 

 

Kelchseite 

Kelchgrube leicht eingesenkt, mit Falten und 

schwachen Wülsten versehen, teils Anflüge 

von Strichrost oder kleine Rostfiguren in der 

Grube, Kelch groß, geschlossen bis halboffen, 

Kelchblätter mittellang, am Grunde sich be-

rührend, zusammengedrängt. 

 

Stielseite 

Stielgrube tief, eng, strahlig bis feinschuppig 

berostet, Stiel kurz bis mittellang, holzig bis 

fleischig verdickt, teils von schwacher Nase 

zur Seite gedrückt. 

 

Kernhaus 

Kernhaus mittig, Achsenhöhle geschlossen 

bis offen, Kernkammern eng, Kernhauswände 

ohrenförmig, glatt oder wattig gerissen, Sa-

menausbildung unvollkommen, Kerne länglich 

spitz, orangebraun. 

 

Fruchtfleisch 

Grünlich weiß, mittelfest, später mürbe wer-

dend, saftig, ausgewogenes Zucker-Säure-

Verhältnis, ohne besonderes Aroma, etwas 

herb. 

Die Seite wurde dem Flyer des Pomologen-Verein 
e.V. – Landesgruppe Hessen entnommen.  Text: 
Steffen Kahl • Gestaltung: Robert Scheibel  
Fotos: Ottfried Schreiter / Tebina und Steffen Kahl 

Fruchtbeschreibung 
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Leben mit der Natur 
Baum des Jahres 2015 

Der Feld -Ahorn 

Von Andrea Kerremanns 
 
Die Stiftung "Baum des Jahres" hat für 2015 
eine zierliche Baumart in den Mittelpunkt ge-
stellt, die oft übersehen wird: der Feld-Ahorn 
oder Maßholder (Acer campestre), der durch 
seine Mehrstämmigkeit  anfangs gar nicht 
wie ein Baum wirkt. Erst im Alter entwickelt 
sich ein deutlich erkennbarer astfreier 
Stammabschnitt. Das Höchstalter des Feld-
Ahorns liegt, ähnlich wie bei Spitz- und Berg-
Ahorn, bei 200 Jahren. 
Die sehr unauffälligen (hellgrünen) Blüten er-
scheinen mit den gleichfarbigen Blättern En-

de April bis Anfang Mai. Sie sind zwar zwitt-
rig angelegt, funktionell aber nur einge-
schlechtig, d.h. eins der beiden Geschlech-
ter ist in jeder Blüte meist unterentwickelt 
und funktionslos. Selten kann auch der gan-
ze Baum rein männlich oder weiblich sein. 
 
Die zahlreichen Früchte bilden Doppel- Flü-
gelnüsschen, färben sich beim Reifen inten-
siv rot und sind im Herbst reif, viel später als 
die des Spitz-Ahorns. Ihre Flügel stehen 
sich waagerecht in einer Linie gegenüber, 
im Unterschied zu Spitz- und Berg-Ahorn, 
bei denen sie einen Winkel bilden. Viele 

Früchte bleiben über den Winter hängen, sie 
werden vom Wind bis 50 m um den Mutter-
baum verbreitet, bei Sturm auch weiter. Die 
Keimung erfolgt erst im übernächsten Früh-
jahr, da zunächst ein Jahr lang die eingebau-
te Keimhemmung abgebaut werden muss.  

Die Herbstfärbung ist ein besonderes High-
light dieser Baumart: Sie ist zunächst sehr 
schön (gold)gelb, seltener auch rot und hält 
lange an, bis weit in den November, bevor die 
Blätter dann erst braun werden. 
Der Feld-Ahorn kommt im Wald nur an Rän-
dern oder unter lichten Altbäumen wie Eichen 
und Birken vor. Ideal sind Gebüsche und He-
cken außerhalb des Waldes mit Sträuchern 
wie Haselnuss, Hartriegel und Felsenkirsche. 
Ein Tipp der Redaktion: Auf der A4 zwischen 
Düren und Kerpen fährt man an einer "Allee 
der Bäume des Jahres" entlang. Für jedes 
Jahr seit 1989 finden sich eine Hinweistafel 
sowie drei entsprechende Bäume am Rand 
der Autobahn. 
 
Quelle: www.baum-des-jahres.de 
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Von Andrea Kerremanns 
 
Der NABU und sein bayerischer Partner, der 
Landesbund für Vogelschutz (LBV), haben 
den Habicht (Accipter gentilis) zum „Vogel 
des Jahres 2015“ gewählt, da er, wie viele an-
dere seiner Verwandten immer noch der ille-
galen Verfolgung ausgesetzt ist, obwohl die 
Jagd seit den 1970er Jahren verboten ist.  
Entdeckt man einen aktuellen Fall von illega-
ler Greifvogeljagd, kann man sich bis Ende 
2015 werktags von 9 bis 18 Uhr und an Feier-
tagen sowie Wochenenden von 15 bis 18 Uhr 
unter dem zentralen Aktionstelefon 030 / 28 
49 84-15 55 an den NABU wenden.  
Der Habicht ist in seiner Größe mit einem 
Bussard vergleichbar, wobei der Habicht kräf-
tiger aussieht und im Flug gut an seinem lan-
gen Schwanz zu erkennen ist. Die breiten und 
relativ kurzen, abgerundeten Flügel sind bei 
erwachsenen Tieren grau gefärbt. Die Unter-
seite ist hell mit schmalen, schwarzen Quer-
streifen gebändert oder „gesperbert“. Typisch 
sind der helle Überaugenstreif und die gelb 
bis orange gefärbte Iris. Bei älteren Habichten 
steigert sich die Farbe bis ins Rubinrote. Jun-
ge Habichte tragen ein graubraunes Gefieder. 
Ihre Unterseite ist nicht gesperbert, sondern 
zeigt ein Tropfenmuster. 
Habichte paaren sich im Spätwinter. Mit et-
was Glück ist in dieser Zeit ihr spektakulärer 
Balzflug zu sehen: Atemberaubende Sturzflü-
ge und schroffe Wendungen bieten ein ein-
maliges Naturschauspiel. Von Mitte März bis 
April legt das Weibchen drei bis vier blass-
grüne, hühnereigroße Eier in seinen Horst in 
der Astgabel eines hohen Baumes. Nach et-
wa 27 bis 39 Tagen schlüpfen die Jungvögel 

und machen bereits nach knapp zwei Wo-
chen die ersten Stehversuche im Nest. 

Das Männchen versorgt die ganze Familie 
bis zu drei Wochen allein mit Nahrung. Ist 
das Gefieder der Jungvögel ausgewachsen, 
endet die so genannte "Nestlingszeit". Mit 
40 bis 45 Tagen sind die jungen Habichte 
flugfähig, halten sich jedoch zunächst in 

Horstnähe auf. In dieser Phase, der 
"Ästlingszeit", füttern Habichte ihre Jungen 
weiterhin bis zu vier Wochen. Im Laufe des 
Sommers löst sich der Familienverband 
schließlich auf: Die Jungvögel verlassen im 
Alter von zwei bis drei Monaten das Revier ih-
rer Eltern. 
 Habichtpartner bleiben ein Leben lang zu-
sammen und sind sehr reviertreu. Außerhalb 
der Brutzeit werden sie jedoch wieder zu Ein-
zelgängern. 
Der Habicht frisst, was in seinem Revier zahl-
reich vorkommt. Fast ausschließlich bevorzu-
gen die geschickten Jäger lebende Beute. 
Nur bei knappem Angebot greift er auch auf 
Aas zurück. Meist stehen mittelgroße Vögel 
auf dem Speiseplan. Typisch sind dabei Stra-
ßen- und Ringeltauben sowie Krähen, Els-
tern, Eichelhäher und andere Rabenvögel. 
Habichte verschmähen aber auch kleinere 
Säugetiere wie Ratten, Kaninchen, junge Ha-
sen oder Eichhörnchen nicht.  
Das Verbreitungsgebiet der Habichte er-
streckt sich wie ein breiter Gürtel von Europa 
quer durch das nördliche Asien bis nach 
Nordamerika.  Der europäische Bestand wird 
auf 185.000 Brutpaare geschätzt. Nur in Ir-
land sowie den waldfreien Tundren und Step-
pengebieten ist diese Art nicht heimisch. In 
Deutschland hat er sich in Hamburg, Kiel, 
Köln und Dresden sowie in vielen anderen 
Städten niedergelassen. Besondere Bekannt-
heit hat inzwischen die Habicht-Population im 
Großraum Berlin erreicht. Dort gab es im Jahr 
2014 mit etwa 100 Brutpaaren eine der 
höchsten Siedlungsdichten weltweit. Vor al-
lem das Nordwestdeutsche Tiefland und die 
Mittelgebirge sind dicht besiedelt. Im Durch-
schnitt werden in Deutschland etwa sechs 
Brutpaare auf 100 Quadratkilometern gezählt. 
 
http://www.nabu.de 

Vogel des Jahres 2015   
Der Habicht – ein verfolgter Jäger  
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Taunus präsentiert  

von Andrea Kerremans 
 
Der Ausdruck "Sekt oder Selters" ist allge-
mein bekannt und weltweit ist der Markenna-
me "Selters" als Synonym  für Mineralwasser 
gebräuchlich. Die hohe Qualität des leicht 
salzigen Wassers  wussten nämlich nicht nur 
die Menschen in der Region zu schätzen. 
Das Wasser war schon gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts in vielen Ländern Europas,  so-
gar in St. Petersburg  und Mittel- und Süd-
amerika erhältlich. Dort konnte ein "ganzer" 
Krug (ca. 1,5 l) leicht einen Wochenlohn kos-
ten. 
 
Dies und vieles mehr lernt man in der kleinen 
aber feinen Ausstellung im Mineralwasser-
museum in Niederselters, noch keine 30 Mi-
nuten mit dem Auto von Oberjosbach ent-
fernt. 
Der zwischen 1906 und 1908 erbaute Brun-
nentempel liegt malerisch hinter dem wun-

derbaren Brunnenpark. 10 Jahre dauerte 
der aufwändige Wiederaufbau des gesam-
ten Brunnengebäudes nach der Stilllegung 

der berühmten Selterswasserquelle im Jahr 
1999. Alte Aufzeichnungen und Fotografien 
dienten als Vorlage, und es ist eine gelunge-
ne Mischung aus historischem Brunnentem-
pel und neuen Gebäuden mit Haustrunkraum, 

Das Selterswassermuseum  
in Niederselters  

Museumsgebäude 
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Museum, einer Kinderkrippe sowie verschie-
denen Veranstaltungsräumen entstanden. 
In dem kleinen Museum kann man fast 500 
Jahre Selterswassergeschichte erleben: In al-
ten Büchern und Aufzeichnungen die ersten 
Erwähnungen der Quelle nachlesen, alte 

Wasserkrüge aus dem Kannenbäckerland be-
wundern, die im 19. Jahrhundert mit dem 
kostbaren, anerkannten Heilwasser gefüllt in 
alle Erdteile verschickt wurden, sowie die 

Wasserabfüllung in alten Stichen betrach-
ten. Alte Füll- und Korkmaschinen sind 
ebenso zu sehen wie zahlreiche Fotos. 

Dank einer besonderen Spende eines Samm-
lers sind außerdem mit wechselndem The-
menschwerpunkt Teile der weltgrößten Was-
serflaschensammlung (ca. 2500 Exemplare) 
ausgestellt, darunter natürlich auch die blau-
en Flaschen, in denen das heute bekannte 
Selterswasser aus der Quelle in Löhnberg 
vertrieben wird. 
Ein besonderes Geschmackserlebnis wartet 
im Haustrunkraum auf die Besucher: Hier 
kann man den Urtyp des Selterswassers und 
eine mit Kohlensäure versetzte Version ver-
kosten. Bürger der Gemeinde Selters haben 
laut Brunnenordnung aus dem Jahre 1722 so-
gar das Recht, sich ihr Selterswasser für den 
Eigengebrauch am Brunnen zu holen. 

Selterswasser-Museum  
Niederselters 

 

Die Öffungszeiten:    
1. April bis 30. Oktober 
Sonntags von 14.00 bis 17.00 Uhr 

Brunnenanlage 

Älteste Mineralbrunnen  
Deutschlands 

 
Im Jahr 1581 widmete der Stadtarzt von 
Worms, Jakob Theodor Tabernaemontanus, 
dem Niederselterser Sauerbrunnen zehn Sei-
ten in seiner Brunnenchronik  „Neuw Wasser-
schatz“ und legte damit den Grundstein für 
die Berühmtheit des Brunnens.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Worms
https://de.wikipedia.org/wiki/Tabernaemontanus
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Über den Tellerrand 
 geschaut  

 

Bei Apfelwein-Koch Günter Lehne 
 zu Besuch 

Zutaten: 
700 ml  naturtrüber Apfelsaft (besser noch  
   frischer Most in der Kelterzeit) 
100 ml  Rum 
100 ml  Amaretto 
1 Pck.  Bourbon-Vanillezucker 
5 Stck. Thai-Chili 
1 kg  Gelierzucker 1:1 (oder entspr. 1:3) 
1/2 TL  gemahlenen Zimt 
Prise  gemahlene Nelken 

Und so wird´s gemacht: 
Thai-Chili waschen und in feine Ringe schnei-
den. Alle Zutaten in einen hohen Topf geben 
und gut durchrühren. Topf auf den Herd stel-
len und die Flüssigkeit aufkochen lassen. 
Sobald es kocht, 5 Minuten einkochen lassen. 
Anschließend rasch, so heiß wie möglich, in 
die sauberen Gläser füllen und schließen. 
Zugedeckt abkühlen lassen. 
Schmeckt hervorragend auf einem kräftigen 
Schnittkäse, auf einem Butter-Toast auch vom 
Löffel  

Der Krümelkuchen, Streuselkuchen wie er Hochdeutsch genannt wird, begleitet uns ein Leben 
lang. Schon bei der Kindtaufe steht er auf dem Tisch und bei der Beerdigung ist er auch dabei. 
Jedenfalls hier in Hessen. Es ist wohl das hessischste (deutscheste) aller Backwerke außer 
Brot.  
Wo ein deutscher Fuß auf dieser Welt die Erde berührte und Wurzeln schlug, ist Krümelkuchen 
präsent. Man findet ihn inzwischen weltweit in den Backshops der internationaler Märkte. In USA 
heißt er auch noch „Streuselkuchen“, in England „crumble cake“, klingt fast wie  „Krümelkuchen“.  
 
Jeder von uns hat ein paar Geschichten auf der Zunge, wenn es um Krümelkuchen geht. Was 
ist damals passiert bei Omas Geburtstag? Der Hund hat ihn vom Teller geholt, aber er war so 
hart geworden (alt), dass man ihn mit der Brotmaschine schnitt. Trotzdem hat er noch ge-
schmeckt. 
Einige Spezialitäten sind nachzuweisen, zum Beispiel: Der trocken Krümelkuchen, der über Ta-
ge im Schrank stand, wird zum Tunken in Kaffee freigegeben. Man erzählt, am besten schmeckt 
der Krümelkuchen mit Kornschnaps!  Im alten Nassau waren Dunker (Tunker) bekannt, die den 
Krümelkuchen in Kornbrand tauchten, um ihn optimal zu genießen. Heute noch in Wörsdorf, ak-
tuell beim Dunkerfest.  
Ganz zu schweigen von den Kombinationen mit allerlei Früchten, wie z.B. Apfel, Pflaumen, Rha-
barber, Aprikosen, Johannes- oder Stachelbeeren, die einen schmackhafte Kuchen gelingen las-

Blechkuchen 
Krümel-  Ribbel- oder Streuselkuchen 

Die süße Variante der Küche kennt auch der Apfel. In dieser Ausgabe stellen wir zum einen ei-
ne moderne Variante  mit einem Apfel - Chili - Gelee vor, zum anderen die traditionelle Varian-
te, den Apfel im Kuchen zu verarbeiten. Also wer es scharf haben will, sollte den Gelee testen. 
Die Krümmelkuchen - Rezeptur ist eher gegen das Vergessen veröffentlicht. Blechkuchen hat 
nicht so das Image von filigraner Backkunst, eher die vom Schmecken und Zweckmäßigkeit. So 
wollen wir es auch vermitteln. 

Vorbereitung:  
Die Gläser heiß ausspülen und verkehrt her-
um auf einem Geschirrtuch abtropfen las-
sen.  
 
Deckel kalt abspülen und ebenfalls auf ei-
nem Geschirrtuch abtropfen lassen. 
 
Bereits verwendete Gläser und Deckel bitte 
auskochen. 
 
(Ein Rezept aus Günter´s Heimkochstudio) 

Apfel-Chili-Gelee 
Günter Lehne 
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Ein paar Tricks für gelungene  
Krümelkuchen 

Zur Zubereitung von Streuselkuchen wird zu-
nächst der Hefeteig auf einem Backblech aus-
gerollt und bereits eine Weile gehen gelassen. 
Dann werden die Streusel auf den Teig ge-
streut, wobei man vorher den Teig anfeuchtet, 
damit sie besser haften.  
Schließlich wird der Kuchen mit Zweidrittel-
Gare bei 220 °C gebacken.  
Zum Befeuchten des Teiges kommen zahlrei-
che Mittel in Frage, die auch zur Verfeinerung 
des Geschmacks beitragen: Wasser, Milch, 
Sahne, Eistreiche. Nach dem Backen kann der 
Kuchen noch mit Puderzucker bestreut oder mit 
Zuckerguss versehen werden. 

Geschichte des  Krümelkuchen 
Der Streuselkuchen wird der Schlesischen 
Küche zugeschrieben. Doch es gibt für diese 
Annahme keine schriftlichen Belege. „Auch 
wenn sich heute nicht mehr genau sagen 
lässt, wo der Streuselkuchen erstmals geba-
cken wurde, so gehörte er im 19. Jahrhundert 
und später sowohl in Schlesien als auch in 
den angrenzenden preußischen Provinzen zu 
den bekanntesten hausgebackenen Kuchen.  
 
Von dort aus verbreitete sich der Streuselku-
chen weiter. Spätestens im 19. Jahrhundert 
war er in Schlesien auf jeden Fall allgemein 
bekannt und verbreitet und wurde zu zahlrei-
chen Gelegenheiten in den Privathaushalten 
gebacken, unter anderem zur Kirmes. So be-
richtete der Dichter Eichendorff im August 
1857 in einem Brief: „Heute ist das Kirchweih-
fest der Schlosskapelle, es gab daher einen 
großen Sträuszelkuchen zum Frühstück.“  
 
Weitere Anlässe waren das Erntedankfest, 
Hochzeiten und Taufen. Spätestens Anfang 
des 20. Jahrhunderts war der Streuselkuchen 
auch im Rheinland allgemein bekannt, wo er 
häufig nach Beerdigungen gegessen wurde, 
weshalb er dort den Beinamen, Beerdigungs-
kuchen, erhielt. 
(Wikipedia) 

Zutaten 

Für den Teig: 

500 g 

 

Mehl 

100 g Zucker 

300 ml Milch 

100 g Öl 

1 Würfel Hefe, frische 

1 Prise Salz 

Für die Streusel:  

400 g Mehl 

250 g Zucker 

250 g Butter 

So wird’s gemacht. 
 
Für den Hefeteig, die Hefe zerbröckeln und in 
der lauwarmen Milch verrühren, bis es eine 
"Hefemilch" gibt. Zugedeckt an einem war-
men Ort 10 Min. gehen lassen. 
Dann das Mehl in eine große Schüssel ge-
ben. Den Zucker, das Öl und 1 Prise Salz da-
zugeben.  
Die "Hefemilch" zufügen und mit dem Knetha-
ken des Handrührers zu einem glatten Teig 
kneten. Zugedeckt an einem warmen Ort zur 
doppelten Größe gehen lassen (ca. 60 Min.).  
Noch einmal kneten, dann ca. 10 Min. zuge-
deckt ruhen lassen und ausrollen. Auf ein ge-
fettetes oder mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech auslegen. Jetzt noch einmal ca. 20 
Min. gehen lassen (zugedeckt, damit keine 
Haut entsteht). 
In dieser Zeit werden die Streusel zubereitet. 
Für die Streusel einfach alle Zutaten (Mehl, 
Zucker, Butter) in eine Schüssel geben und 
zu einem krümeligen Teig kneten. Die Butter 
sollte sehr weich sein (vielleicht kurz in der 
Mikro erwärmen, dann geht es 
viel besser 
Den Hefeteig vorsichtig mit Wasser bestrei-
chen und jetzt die Streusel gleichmäßig auf 
dem Teig verteilen. Backofen jetzt anstellen. 
In dieser Zeit kann der Teig noch einmal ge-
hen. 
Bei 180 °C Heißluft, vorgeheizt, 30 Minuten 
backen. Bei Ober- und Unterhitze 200 °C. 
 
(Chefkoch (Omas Streuselkuchen) 

Grundrezept des Krümelkuchens 

Streusel richtig! 
 

Die Streusel sind perfekt  
im Verhältnis von  

Butter, Mehl und Zucker  
1 / 2 / 1 

http://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchweih
http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_von_Eichendorff
http://de.wikipedia.org/wiki/Erntedankfest
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochzeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Taufe
http://de.wikipedia.org/wiki/Rheinland
http://de.wikipedia.org/wiki/Beerdigung
http://www.chefkoch.de/rezept-zutateninfo-com.php?ID=6
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Historischer Apfelwein - Geschichte 

 Wegen gewisser Nachlässigkeit beim 
Obstanbau in Nassau findet sich um Mitte 
des 19. Jahrhunderts eine interessante 
Nachricht. Genau vor 200 Jahren, am 7. 
Januar 1812 hatte die nassauische Lan-
desregierung hierzu ein Generalrescript 
(eine Verordnung) an ihre Beamten, Schu-
linspektoren und Schultheißen erlassen. 
Aus einer erneuerten Verordung,  datiert 
vom 14. Mai 1855 ist danach wie folgt zu 
vernehmen:  
 „Generalrescript Herzogl. Landesregie-
rung an die Herzogl. Ämter und Schulin-
spektionen vom 14. Mai 1855, ad. Num. 
Reg. 30.298 die Handhabung der Verord-
nung vom 7. Januar 1812 über die Be-
pflanzung der Vicinalwege mit Obstbäu-
men und über die Anlegung und Unterhal-
tung der Gemeindebaumschulen betr. 
In den letzten Jahren ist die Handhabung 
der Verordnung vom 7. Januar 1812 wel-
cher das Herzogtum einen großen Teil ei-
nes seines ansehnlichen Obstbaus und 
viele wertvollen Obstpflanzungen ver-
dankt, in vielen Gemeinden sehr vernach-
lässigt worden. Wir fordern daher die Her-
ren Beamten auf, die Vollziehung der da-
rin erteilten Bestimmungen sorgfältig zu 
überwachen und sich möglichst bald 

a)       über den Zustand der Gemein-
debaumschulen ihres Amtsbe-

zirkes , so wie 

b)       über die Bepflanzung der Vi-
cinalwege und Chausseen zu-
verlässige Kenntnis zu verschaf-
fen und darauf geeignete Verfü-

gung zu erlassen. 

In solchen Gemeinden wo der Obstbau 
von Bedeutung und nach Boden, Lage 
und Klima erfahrungsmäßig lohnend ist, 
wird es den Besitzern von Obstbäumen 
erhebliche Vorteile gewähren, wenn die 
Feldgerichte darauf hinwirken, daß ein 
fachkundiger Baumwärter der Gemeinde 
gegen Bestimmung einer angemessenen 
Gebühr, welche die Besitzer von Obstbäu-
men entrichten angenommen wird, eine 
Einrichtung, welche bereits anderwärts mit 

großem Nutzen besteht. - Sollten übrigens die 
Obstpflanzungen ihren Zweck erreichen, so ist 
es durchaus notwendig, daß nur diejenigen 
Obstgattungen und Obstsorten zur Anpflanzung 
gewählt werden, welche erfahrungsgemäß nach 
Lage und Klima der betreffenden Gemeinde Ge-
deihen erwarten lassen. Wir haben das Direkto-
rium des landwirtschaftlichen Vereins ersucht, 
hierüber auf den Grund sicherer Erfahrungen 
geneigte Belehrung in den Vereinsblättern zu 
veröffentlichen. Sowohl für die Bepflanzung der 
Chausseen und Vicinalwege, als für die übrigen 
Obstpflanzungen in der Gemarkung ist es von 
großem Vorteile, daß die Gemeindebaumschu-
len an geeigneten Stellen, d. h. in freier Lage 
und in einem Mittelboden angelegt, gehörig un-
terhalten und mit Fleiß und Umsicht behandelt 
werden. Da die Erfahrung feststeht, daß diejeni-
gen Obstbäume nach ihrer Verpflanzung das 
meiste Gedeihen erwarten lassen, welche in 
derselben Gemarkung erzogen worden sind. Wir 
empfehlen daher den Herren Beamten die Über-
wachung des Vollzugs der des halbigen Bestim-

mungen zur besonderen Aufmerksamkeit. 

Da nach der allgemeinen Ansicht der in der Ver-
ordnung vom 7. Januar 1812 den Elementarleh-
rern zugewiesene vierte Teil des Bruttoerlöses 
aus abgegebenen Obstbäumen eine zu geringe 
Vergütung ist, und hierin der Grund gefunden 
wird, weshalb viele Gemeindebaumschulen mit 
zu wenig Eifer und Aufmerksamkeit gepflegt 
werden, so ist den Lehrern mindestens ein Dritt-
teil des Bruttoerlöses aus verkauften Bäumen zu 
überweisen, und werden wir es gerne sehen, 
wenn sie ihre Einwirkung da hier eintreten las-
sen, daß wo ein Drittteil des Ertrags der Baum-
schule mit der darauf verwendeten Mühe in kei-
nem Verhältnisse steht und überall bei besonde-
rem Eifer und Tätigkeit für die Sache, den Leh-
rern ein noch größerer Anteil, selbst der ganze 

Erlös überlassen wird. 

Über das was zur Vollziehung des Vorstehen-
den geschehen ist, sehen wir den Berichten der 
Herren Beamten, mit welcher uns zugleich die 
vollständigen Akten zur Einsicht vorzulegen 
sind, bis zum 1. Oktober dieses Jahres entge-

gen. 

Die Herren Schulinspektoren beauftragen wir 
hierdurch, den Elementarlehrern zu eröffnen, 
daß bei Bewilligung von Gehaltszulagen, ins-
besondere auch auf den Zustand der ihrer 
Obsorge anvertrauten Gemeindebaumschulen 
zu erteilenden Unterrichts über Erziehung, 
Veredelung und Pflege der Obstbäume ge-
nommen wird. Zu dem Ende haben sich die 
Herren Schulinspektoren, beziehungsweise 
die danach zu instruirenden Schulvorstände 
bei den Semesterprüfungen nicht nur von dem 
Zustande der Gemeindebaumschule, sondern 
auch durch Vornahme einer Prüfung von den 
Erfolgen der Jugend im Obstbau erteilten Un-
terrichts näher zu unterrichten und in ihren 
Semesterberichten über das Ergebnis sich zu 
äußern, auch ferner unter Mitwirkung der 
Schulvorstände darüber zu wachen, daß die 
eigentliche Baumschule nicht mißbräuchlich 
zu anderen Zwecken verwendet werde und für 
die Förderung des Obstbaues, da wo die be-
stehenden Verhältnisse einen Erfolg verspre-
chen, die Mitwirkung solcher Gutsbesitzer, 
welche nähere Kenntnis vom Obstbau und re-
ges Interesse für dessen Förderung bekun-
den, tunlichst zu gewinnen und sich mit den-

selben in Relation zu erhalten.“   

 

  

Verordnung vom Jahre 1812  
der nassauischen Landesregierung zur Förderung des Obstanbaues 

 
von Rudolf Wuschek 

Begrüßen neue Mitglieder  
2014 + 2015 

 
Klaus Höchst 

Bernhard Schmidt 
Herbert Freudl 

Torsten Geratsch 
Claudia Krepelka 
Ramona Michel 

Alexander Bode, 
Franz-Josef Keil, 
Herbert Freundl 

Ina + Andreas Hoyer 
Gerhard Dernbecher 
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Vereinsleben 
Beitragsordnung   

 

Streuobstkreis Mittlerer Taunus e.V. 
(Beschluss der Mitgliederversammlung  
v. 03.07.2014, gültig ab 01.01.2015) 
 
Das natürliche Mitglied als  Person zahlt:  
13.- EURO / Jahr 
 
Das Mitglied als juristische Person,  
Verein, Gewerbe oder Gruppe zahlt:   
31.-  EURO /Jahr 
 
Gemeinden und Städte bis 20.000 
Einwohner als Mitglied zahlen einen Mindest-
beitrag von:    
100.-  EURO/Jahr 
 
Gemeinden und Städte über 20.000 Einw. als 
Mitglied zahlen Mindestbeitrag von:    
150.-  EURO /Jahr 
 
Schulen und Kindergärten zahlen bei Mitglied-
schaft einen ideellen Beitrag von:  
1.-   EURO /Jahr 
 
Eheleute: 
Eheleute sind natürliche Mitglieder, beide Mit-
glieder sind stimmberechtig, sie zahlen einen 
Beitrag pro Mitgliedschaft von:       
10,-  EURO /Jahr 
 
Kinder und Jugendliche aus der Gemeinschaft 
sind beitragsfrei bis zum 18. Lebensjahr, sie 
haben kein Stimmrecht.  
 
Allgem: 
Bei Eintritt im laufenden Geschäftsjahr,  wer-
den für das gesamte Geschäftsjahr die Beiträ-
ge erhoben. 
 
für den Vorstand 
 
Wulf Schneider 
Reinhold Hermann 

Presseveröffentlichung der Idsteiner Zeitung  
und allen Tageszeitungen des VRM Verlages  

vom  2. 9. 2015 

Liebe Mitglieder, 
auf diesen Bericht haben wir, „ Streuobstroute 
Nassauer Land e.V.“ und der  „Streuobstkreis 
Mittlerer Taunus e.V.“  reagiert. 3 Tage danach 
hat die Zeitung diesen Bericht korrigiert und 
Herr Schirling vom VRM Verlag sich bei uns 
für den journalistisch schlecht regergierten Be-
richt entschuldigt.  
Wir möchten den Bericht und unsere Antwort  
Euch nicht vorenthalten. Bitte schaut ihn Euch 
an und wenn ihr auf das Thema angesprochen 
werdet, könnt ihr entsprechend argumentieren.   
Wulf Schneider 

Sehr geehrte Damen und Herren  
der Redaktion, 
der Streuobstkreis Mittlerer Taunus e.V. ist 
verwundert über den unsachgemäßen Bildbe-
richt zum Thema „Fallobst zum Mitnehmen“, 
vom 2.9.2015. Der Streuobstkreis Mittlerer 
Taunus e.V. ist Teil der Streuobstroute Nas-
sauer Land e.V. und für das „Idsteiner Land“ 
zuständig.  
In ihrem Bericht regen sie die Leser zu einer 
Straftat (Diebstahl) an. Mit der Begründung, 
teure  Äpfel vom Supermarkt, sollte stattdes-
sen auf den Feldern des Idsteiner Landes 
beim Spazieren eingesammelt werden. Weil 
sie unter den Apfelbäumen liegen und nie-
mand (es fehlen Arbeitskräfte) sie auflesen 
wird.  
Dies ist nicht so. Jeder Streuobstbaum hat ei-
nen Eigentümer, der die Erlaubnis zur Ernte 
erteilen muss. Erst mit der Erlaubnis des Ei-
gentümers ist die Mitnahme von Obst auf den 
Feldern erlaubt.Fachlich gesehen ist Kelter-
obst im Idsteiner Land ab Mitte Oktober ernte-

reif.  Tafelobst ist selten in Streuobstwiesen 
zu finden. Also, Äpfel die jetzt (Anfang Sep.) 
fallen, können nicht ausgereift sein. Diese Äp-
fel sollten besser nicht gelesen werden. Sie 
hat der Baum abgestoßen, weil sie madig 
sind, Pilzerkrankungen haben können, Fäul-
nisbakterien sich eingenistet haben oder 
durch Trockenheit nicht ausgereift sind.  
Für die Natur sind die Fallobstbestände von 
Bedeutung. Die Streuobstwiese ist mit über 
5000 Individuen eines der reichsten Biotope 
in Mitteleuropa. Ohne die Fallobstkultur wür-
de ein wichtiges Element in der Nachhaltig-
keit unserer Pflanzen und Tierwelt fehlen. 
Deshalb erfüllt auch die liegende Fallobstwie-
se einen nützlichen Zweck. 
Die Pflege der Streuobstwiesen durch Fach-
leute ist aufwendig und teuer. Ein vermeintli-
cher wirtschaftlicher Gewinn durch die Ernte 
wird in der Regel nicht erreicht. Die Eigentü-
mer von Streuobstwiesen müssen viel Zeit 
und Idealismus aufbringen um überhaupt den 
Bestand der Streuobstwiesen zu erhalten. 
Deshalb ist es wichtig die Verwertung des 
Obstes dem Eigentümer zu überlassen. 
Der Streuobstkreis Mittlerer Taunus e.V. ist 
dankbar für jede Unterstützung zur Erhaltung 
und Neuanlagen von Streuobstwiesen. Es 
freut uns, dass der Bestand in den letzten 
Jahren zugenommen hat und die Pflege, 
Schnitte und Ernte der Wiesen das Land-
schaftsbild des Mittleren Taunus in angeneh-
mer Weise prägt.  
Viel Wissen über die Streuobstwiesen ist in 
den Jahrzehnten verloren gegangen. Deshalb 
hat der Streuobstkreis Mittlerer Taunus e. V. 
im Untertaunus bei 8 Kommunen 24 Informa-

tionstafeln zur Aufstellung gebracht, die Aus-
kunft über Sinn, Nutzen und Zweck von 
Streuobstwiesen geben. 
Wir möchte sie bitten den Sachverhalt richtig 
zu stellen, dass keine Streuobstwiesen im Id-
steiner Land und Maintaunus Kreis zum kos-
tenfreien Abernten zur Verfügung stehen. Es 
wäre wichtig, wenn ihre Zeitung sich vor Ort 
fachlich informieren würde, um entsprechen-
de Veröffentlichungen sachlich zu gestalten. 
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Klaus Spieler  

Dem einen oder anderen aufmerksamen Spa-
ziergänger mag es schon aufgefallen sein: 
Auch im Winter sehen manche Apfelbäume 
ziemlich grün aus. Manche scheinen von wei-
tem sogar dicht belaubt. Ursache ist der Be-
fall durch Misteln, ein Halbschmarotzer, der 
bei uns neben Weiden meist auf Apfelbäu-
men vorkommt. Und das in erschreckendem 
Maße. 
Die sprunghafte Entwicklung von der Rarität 
zur Massenerscheinung in gerade mal fünf-
zehn oder zwanzig Jahren ist bedingt durch 
die Abnahme der Bedeutung der Streuobst-
wiesen für unseren Lebensunterhalt. Früher 
wurden Misteln aus den Ertragsobstbestän-
den (auf Hochstämmen) konsequent entfernt. 
Ob ihrer Seltenheit stand die faszinierende 
Pflanze lange Zeit unter Naturschutz. Seit ih-
rem massenhaften Vorkommen ist das mitt-
lerweile nicht mehr der Fall. 
Misteln entziehen ihrem Wirtsbaum Nährstof-
fe und Wasser, betreiben aber auch mit ihrer 
grünen Oberfläche Photosynthese. Die Pflan-
ze bildet männliche und weibliche unschein-
bare grünlichgelbe Blüten, die von Insekten 
bestäubt werden. Nach der erfolgten Befruch-
tung bilden sich weiße Beeren. Verbreitet 
werden die Misteln durch Vögel, über deren 
Ausscheidungen die unverdauten Samen 
auch auf andere Wirtsbäume gelangen. 

Nach der Keimung auf der Rinde eines ge-
eigneten Wirtsbaumes (auf der Obstwiese 
sind das meist Apfelbäume) dringt die Mistel 
in dessen Saftbahnen ein. Die noch junge, 
sich langsam entwickelnde Mistel, regt den 
Baum örtlich zu verstärktem Wachstum an. 
Aus der sich bildenden Verdickung wachsen 
Triebe in alle Richtungen. Wächst die Mistel 
im Laufe der Jahre heran, bildet sie ihrer-
seits Früchte, die zur weiteren Ausbreitung 
führen. Nach und nach breiten sich die 
Halbschmarotzer über die ganze Krone des 

Baumes aus. Die Mistelpflanzen können da-
bei Durchmesser von bis zu einem Meter er-
reichen. Ist der Baum von zahlreichen älteren 
Misteln besiedelt, dreht sich der bei der Neu-
besiedelung wachstumsanregende Effekt um 
und die Mistel zehrt in zunehmendem Maße 
ihren Wirtsbaum aus. Das kann zum Abster-
ben der Krone führen. Dies zeigt sich daran, 
dass sich die Misteln gelb färben, da sie vom 
abgestorbenen Ast nicht mehr versorgt wer-
den. 
Will man die Ausbreitung der Misteln verhin-
dern, müssen diese konsequent entfernt wer-
den, bevor sie selbst Beeren tragen. Wach-
sen die Misteln endständig, also im äußeren 
Kronenbereich, können die Misteln mit einem 
Rückschnitt auf die nächstgelegene Gabe-
lung entfernt werden. Der Schnitt führt zu ei-
ner Vitalisierung des Baumes, der mit ver-
stärktem Austrieb und in der Folge höherem 
Fruchtansatz reagiert. Haben die Misteln be-
reits die tragenden Leitäste befallen, ist dies 
jedoch nicht möglich. Hier kann man nur ver-
suchen die Misteln astparallel zu entfernen. 
Sie werden aber wieder ausschlagen und 
nach einigen Jahren wieder fruchten. 

Fazit: Obstbäume gehören regelmäßig ge-
schnitten, nicht nur der Misteln wegen. 
Der Baum dankt es mit mehr und schöne-
ren Früchten. 

Apfelbaumsterben durch Mistelbefall 
Einst Rarität, heute eine Massenerscheinung 

Wühlmaus Schutzkorb hält Ärger fern 

Abgängiger Obstbaum mit Mistelbefall  
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Die 5 goldenen Regeln der Schnitt und Wuchsgesetze 
für die Streuobstwiese 

Der Obstbaumschnitt ist kein Hexenwerk. Hier findet man 5 einfache Regeln,  
die effektiv zu gutem Wachstum und bester Frucht und Qualitätsbildung führen.  

 

1. Regel  Starker Schnitt   => Holztriebbildung 

    Schwacher Schnitt => Fruchtbildung 
Maßnahme:  Starker Wuchs   => Schwacher Schnitt 
    Schwacher Wuchs  => Starker Schnitt  
Merke:   Schneiden regt das Wachstum an! 
 

2. Regel  Altes Holz (Fruchtholz) ist wertlos, 

    Junges Holz ist wertvoll (fruchtbar) 
Merke:   Alt muss gehen, Jung bleibt stehen! 
 
3. Regel  Der höchste Trieb wird am besten ernährt,  
    der niedrigste am schlechtesten! 
    Die Krone in der Saftwaage halten!  
Merke:  Oben mutig unten zaghaft, schneiden. 
 
4. Regel   Senkrechte Triebe sind überwiegend Holztriebe,     
    Waagrechte Triebe sind überwiegend Fruchttriebe! 
Merke:   Die schrägstehenden Triebe sind ideal! 
 
5. Regel  Licht, Luft und Sonne müssen  
    bis ins Innerste der Baumkrone gelangen! 
Ergebnis:  ЂІ 3ÏÎÎÅÎÆÒİÃÈÔÅȟ ÇÕÔÅ 1ÕÁÌÉÔßÔ 
    ЂІ ×ÅÎÉÇÅÒ +ÒÁÎËÈÅÉÔÅÎ ÕÎÄ 3ÃÈßÄÌÉÎÇÅ 
      

    Häufig gemachten Fehler: 
1. Regel  Triebe dürfen nie angeschnitten werden. 

Merke:   Ab oder Dran! 
 

2. Regel  Keine hohen oder überbaute Baumkronen! 

Ergebnis:   Schattenfrüchte und Arbeitserschwernis 
 

Wühlmaus Schutzkorb  
hält Ärger fern 

von KH Schon (Streuobstkreis Wi) 
 
Wir haben für einen Korb 1,65 m Maschen-
draht (13mm Maschenweite und 1 m Breite) 
verwendet.  
Basismaterial: Hasendraht, verzinkt. Ergibt 6 
Körbe aus einer 10m Rolle. Bei einer Über-
lappung von 15 cm ergibt das einen Korb von 
etwas mehr als 40cm Durchmesser; viel grö-
ßer geht nicht, da sonst oben und unten se-
parat geschlossen werden müsste. 
Die Überlappung wird durch einen normalen 
Draht (nicht zu dick), der durch die Überlap-
pungsmaschen gefädelt wird, fixiert. Anschlie-
ßend wird der Korbboden geformt und zwar 
werden 25 cm des Maschendrahtes überei-
nander gefaltet und dann steigt man am Bes-
ten mit einem Schuh in den Korb und drückt 
das Geflecht zusammen. 
Der fertige Korb wird in das Pflanzloch ge-
stellt und zwar nur so tief, dass das obere 
Stück Maschendraht ausreicht, um den Korb 
oben vollständig zu schließen. Das Wurzel-
werk wird im Korb mit Erde eingepackt und 
dann wird der Korb oben geschlossen. Hier-
bei haben wir zuerst den Maschendraht hinter 
dem Stamm von oben zur Hälfte nach hinten 
eingeschlagen und dann um den Stamm ge-
drückt, anschließend rechts und links und 
dann von vorne her eingeschlagen, ange-
drückt und mit Erde bedeckt. 

Teilnehmer des Baumschnittkurses 2015 in Oberjosbach 

Siegel: Hessische Apfelweinmeisterschaft 
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LΦ !ƭƭƎŜƳŜƛƴŜ .ŜǳǊǘŜƛƭǳƴƎǎƳŜǊƪƳŀƭŜ  
!Φ .ŜƎǊƛũǎōŜǎǝƳƳǳƴƎŜƴ  
Die in diesem Leitsatz beschriebenen Er-
zeugnisse sind zum unmittelbaren Ver-
zehr geeignete, alkoholische Getränke, 
die durch teilweise oder vollständige al-
koholische Gärung aus Fruchtsaft1) oder 
Fruchtmark1), jeweils auch in konzen-
trierter Form, oder aus der Maische von 
frischen oder mit Kälte haltbar gemach-
ten Früchten – ausgenommen Weintrau-
ben –, auch in Mischung untereinander, 
oder aus frischen oder mit Kälte haltbar 
gemachten Rhabarberstengeln oder aus 
Honig2) hergestellt werden3). Dabei wer-
den unterschieden:  
1. Apfel-/Birnenwein sind Erzeugnisse aus 
Äpfeln bzw. Birnen, auch nur teilweise 
vergoren.  

2. Most nach Landesbrauch ist ein Er-
zeugnis aus Äpfeln und/oder Birnen, das 
unter Verwendung von höchstens einem 
Drittel Wasser hergestellt wird.  

3. Apfel-/Birnentischwein ist unter Ver-
wendung von Zuckerarten4) hergestellter 
Apfel- bzw. Birnenwein, der mindestens 8 

% vol und höchstens 11 % vol vorhan-
denen Alkohol enthält.  

4. Apfel-/Birnendessertwein ist unter 
Verwendung von Zuckerarten4) herge-
stellter Apfel- bzw. Birnenwein, der 
mindestens 12 % vol vorhandenen Al-
kohol enthält.  

5. Apfel-/Birnenperlwein ist Apfel- bzw. 
Birnenwein, auch nur teilweise vergo-
ren, mit einem Überdruck an Kohlen-
säure von mindestens 1 bar und höchs-
tens 2,5 bar.  

6. Apfel-/Birnenschaumwein ist Apfel- 
und Birnenwein, auch nur teilweise 
vergoren, mit einem Überdruck an 
Kohlensäure von mindestens 3 bar.  

7. Fruchtwein ist ein Erzeugnis aus an-
deren Früchten als Äpfeln bzw. Birnen, 
das unter Verwendung von Zuckerar-
ten4) und Wasser hergestellt wird. Es 
enthält höchstens 25 Volumenprozent 
Apfel- und/oder Birnenwein.  

8. Fruchtdessertwein ist Fruchtwein, 
der mindestens 12 % vol vorhandenen 
Alkohol enthält.  

9. Fruchtperlwein ist Fruchtwein mit ei-
nem Überdruck an Kohlensäure von min-
destens 1 bar und höchstens 2,5 bar.  

10. Fruchtschaumwein ist Fruchtwein mit 
einem Überdruck an Kohlensäure von 
mindestens 3 bar.  

11. Rhabarberwein ist ein Erzeugnis aus 
Rhabarberstengeln, das unter Verwen-
dung von Zuckerarten4) und Wasser her-
gestellt wird.  

12. Honigwein ist ein Erzeugnis, das aus 
einem Gewichtsteil Honig mit höchstens 
zwei Gewichtsteilen Wasser ohne Zusatz 
von Zuckerarten4) oder anderen  
 
13. Honigschaumwein ist ein Erzeugnis 
aus Honigwein mit einem Überdruck an 
Kohlensäure von mindestens 3 bar.  

14. Weiterverarbeitete Erzeugnisse wer-
den aus den Erzeugnissen der Nummern 
1 bis 13 unter Verwendung von Wasser 
und Zuckerarten4) sowie von Frucht-
säften und/oder Fruchtsaftkonzentraten, 
auch aus anderen als bei der Geschmack-

Leitsätze für Wein ähnliche und Schaumweinähnliche Getränke  
Vom 27. November 2002 (BAnz. Nr. 46b vom 7. März 2003, GMBl 2003 S. 150), zuletzt geändert  

http://www.archaeopro.de/archaeopro/WEB-2013/Rekonstruktion/Kelter-Roe-V01/Kelter-01_007_720x472.jpgam 07. 
Januar 2015 (BAnz. AT 27.01.2015 B1, GMBl 2015 S. 113)  

ό.ǳƴŘŜǎƳƛƴƛǎǘŜǊƛǳƳ ŦǸǊ 9ǊƴŅƘǊǳƴƎ ǳƴŘ [ŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀƊΣ  нсΦлнΦнлмрύ 

!Î ÄÅÎ !ÐÆÅÌ×ÅÉÎÔÉÓÃÈÅÎ ×ÉÒÄ ÖÉÅÌ ÇÅÒÅȤ
ÄÅÔ İÂÅÒ ÄÅÎ 3ÔÏǟ ÄÅÎ ×ÉÒ ÓÏ ÇÅÒÎÅ ÍĘȤ
ÇÅÎȢ $ÏÃÈ ÏÆÔ ÆÅÈÌÔ ÄÉÅ +ÅÎÎÔÎÉÓ İÂÅÒ ÄÉÅ 
6ÏÒÇÁÂÅÎ ÄÅÓ 'ÅÓÅÔÚÇÅÂÅÒÓȢ 7ÁÓ ÉÓÔ %ÒȤ
ÌÁÕÂÔ ÏÄÅÒ ÎÉÃÈÔȢ 7ÁÓ ÍÕÓÓȟ ×ÁÓ ÄÁÒÆ  
ÕÎÄ ×ÁÓ ÄÁÒÆ ÎÉÃÈÔ ÉÍ !ÐÆÅÌ×ÅÉÎ ÅÎÔÈÁÌȤ
ÔÅÎ ÓÅÉÎȢ 
5Í ÍÅÈÒ +ÌÁÒÈÅÉÔ ÚÕ ÄÉÅÓÅÍ 4ÈÅÍÁ  ÚÕ 
ÂÒÉÎÇÅÎȟ ÈÁÂÅÎ ×ÉÒ ÄÅÎ ÎÅÕÅÓÔÅÎ 3ÔÁÎÄ 
ÄÅÓ 'ÅÓÅÔÚÇÅÂÅÒÓ ɉΨάȢΦΨȢΨΦΧΫɊ ÁÕÆ ÄÅÎ ÆÏÌȤ
ÇÅÎÄÅÎ 3ÅÉÔÅÎ ÁÂÇÅÄÒÕÃËÔȢ  
5ÎÔÅÒ weinähnliche Getränke ÖÅÒÓÔÅÈÔ 
ÍÁÎ Fruchtweine ÊÅÇÌÉÃÈÅÒ !ÒÔȟ ÁÕħÅÒ 
4ÒÁÕÂÅÎ×ÅÉÎȢ !ÐÆÅÌɀ ÏÄÅÒ "ÉÒÎÅÎ×ÅÉÎÅ 

 ÓÉÎÄ ÁÌÓÏ &ÒÕÃÈÔ×ÅÉÎÅȢ 3ÉÅ ÕÎÔÅÒÌÉÅÇÅÎ 
ÄÅÎ ÈÉÅÒ ÁÂÇÅÄÒÕÃËÔÅÎ ,ÅÉÔÓßÔÚÅÎ ÆİÒ 
×ÅÉÎßÈÎÌÉÃÈÅ ÕÎÄ ÓÃÈÁÕÍ×ÅÉÎßÈÎÌÉȤ
ÃÈÅÎ 'ÅÔÒßÎËÅȢ   
)Î ÄÅÉÎÅÍ ÐÒÉÖÁÔÅÎ +ÅÌÌÅÒ ÄÁÒÆÓÔ ÄÕ ÄÅÉȤ
ÎÅÎ !ÐÆÅÌ×ÅÉÎ ÈÅÒÓÔÅÌÌÅÎȟ ×ÉÅ ÄÕ ÅÓ ÁÍ 
ÌÉÅÂÓÔÅÎ ÍĘÃÈÔÅÓÔȢ $ÏÃÈ ÓÏÂÁÌÄ ÄÕ ÄÁÓ 
'ÅÂÉÎÄÅ İÂÅÒ ÄÅÎ (ÏÆ ÖÅÒßÕħÅÒÓÔȟ ÇÅÌȤ
ÔÅÎ ÄÉÅ ,ÅÉÔÓßÔÚÅ ÆİÒ ȵ7ÅÉÎßÈÎÌÉÃÈÅ 'ÅȤ
ÔÒßÎËÅȰȢ !ÕÃÈ ÄÅÒ "ÅÇÒÉǟ ȵ !ÐÆÅÌ×ÅÉÎ 
Ȱ ÉÓÔ ÇÅÓÃÈİÔÚÔȢ $Õ ÄÁÒÆÓÔ ÉÈÎ ÎÉÃÈÔ ȵ 
7ÅÉÎ ÁÕÓ ?ÐÆÅÌÎ Ȱ ÎÅÎÎÅÎȢ 
 6ÉÅÌÌÅÉÃÈÔ ÈÅÌÆÅÎ ÄÉÅÓÅ ,ÅÉÔÓßÔÚÅ ÁÕÃÈ 
ÄÉÅ 1ÕÁÌÉÔßÔ ÄÅÒ &ÒÕÃÈÔ×ÅÉÎÅ ÚÕ ÖÅÒÂÅÓȤ

ÓÅÒÎȢ "ÅÚÉÅÈÕÎÇÓ×ÅÉÓÅ ÄÉÅ +ÅÎÎÚÅÉÃÈȤ
ÎÕÎÇ ÕÎÄ !ÕÆÍÁÃÈÕÎÇ ÚÕ ÖÅÒÅÉÎÈÅÉÔÌÉȤ
ÃÈÅÎȢ  -ÁÎ ÓÏÌÌÔÅ ÇÅÎÁÕ ÎÁÃÈ ÄÅÎ 2ÅÓÔÓİȤ
ħÅÎ ÓÃÈÁÕÅÎȟ ÄÉÅÓÅ ÕÎÔÅÒÓÃÈÅÉÄÅÎ ÓÉÃÈ ÅÒȤ
ÈÅÂÌÉÃÈ ÖÏÎ ÄÅÎ ÆİÒ 4ÒÁÕÂÅÎ×ÅÉÎÅ ÇİÌÔÉȤ
ÇÅÎ 7ÅÒÔÅÎȢ  
7ÅÒ ÔÉÅÆÅÒ ÉÎ ÄÉÅ ,ÅÉÔÌÉÎÉÅÎ ÅÉÎÓÔÅÉÇÅÎ 
ÍĘÃÈÔÅȟ ÓÏÌÌÔÅ ÄÉÅ 1ÕÅÌÌÅÎ ÁÎÇÁÂÅÎ ÓÔÕȤ
ÄÉÅÒÅÎ ÆİÒ ÌÅÔÚÔÅ %ÒËÅÎÎÔÎÉÓÓÅȢ 
 
7ÅÒ ȵ(ÅÓÓÉÓÃÈÅÎ !ÐÆÅÌ×ÅÉÎȰ ÐÒÏÄÕÚÉÅȤ
ÒÅÎ ÕÎÄ ÅÔÉËÅÔÔÉÅÒÅÎ ×ÉÌÌȟ ÍÕÓÓ ÚÕÓßÔÚÌÉÃÈ 
ÄÉÅ 6ÅÒÏÒÄÎÕÎÇ ɉ%'Ɋ .ÒȢ ΫΧΦȾΨΦΦά $%3 
2!4%3 ȵ(ÅÓÓÉÓÃÈÅÒ !ÐÆÅÌ×ÅÉÎȰ ÂÅÁÃÈÔÅÎȢ 
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sangabe erwähnten Fruchtarten und ggf. 
anderen Getränken hergestellt.  
 
.Φ IŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ  
1. Die zur Herstellung verwendeten 
Früchte sind in geeignetem Reifezustand 
geerntet, unverdorben, ungetrocknet 
und nicht chemisch konserviert.  

2. Zur Herstellung und Haltbarmachung 
dienen folgende Verfahren, auch in Kom-
bination:  
– Filtrieren mit Filterhilfsstoffen oder oh-
ne Filterhilfsstoffe,  

– Zentrifugieren,  

– Homogenisieren,  

– Thermische Behandlung,  

– Luft- und Sauerstoffbehandlung,  

– Verwendung von Kohlendioxid, Argon, 
Helium oder Stickstoff, auch in Gemi-
schen, zur Herstellung einer inerten At-
mosphäre zum Schutz des Erzeugnisses.  
 
3. Zur Herstellung aller Erzeugnisse sind 
üblich:  
– Fruchtsaft und/oder Fruchtmark, je-
weils auch in konzentrierter Form, und/
oder die Maische von frischen Früchten,  

– gesunde, frische, flüssige Hefe von 
weinähnlichen Getränken, flüssige Rein-
hefe oder Trockenhefe. Sie wird nicht un-
ter Verwendung von Traubenmost oder 
Wein vermehrt,  

– Zuckerarten4),  

– Ammoniumchlorid, Diammoniumphos-
phat oder Ammoniumsulfat jeweils bis zu 
30 g/hl, Heferindenzubereitung bis zu 40 
g/hl, Thiaminhydrochlorid bis zu 60 mg/
hl (berechnet als Thiamin) zur Anregung 
und Förderung der Hefebildung und da-
mit der alkoholischen Gärung,  

– Pektin bis zu 3 g/l,  

– Schwefeldioxid oder Kaliummetabisulfit 
bis zu 200 mg/l im fertigen Erzeugnis, be-
rechnet als SO2,  

– Sorbinsäure oder Kaliumsorbat bis zu 
200 mg/l, berechnet als freie Säure,  

– Äpfelsäure, Milchsäure und/oder Citro-
nensäure bis zu insgesamt 3 g/l,  

– Zuckerkulör zur Farbkorrektur,  

– Kohlendioxid,  

– zur Klärung (Schönung) die folgenden 
Stoffe:  
b) Gelatine5), Kasein und Kaliumkaseina-
te,  
c) Bentonit5),  
d) Aktivkohle5) zu Schönungszwecken,  
e) Kieselsäure/Siliciumdioxid,  
f) zugelassene Filterhilfsstoffe,  

g) Polyvinylpolypyrrolidon (PVPP)6).  
 
Der Zusatz anderer als der erwähnten 
Zusatzstoffe ist nicht üblich.  
4. Zur Herstellung von Apfel-/
Birnenwein, Apfel-/Birnenperlwein und 
Apfel-/Birnenschaumwein werden zu-
sätzlich verwendet:  
– Für Apfel-/Birnenwein: außer Zucker-
arten aus Iso-Glucose, insgesamt aber 
nur bis zur Erreichung eine Mostge-
wichtes von höchstens 55 Grad Oechs-
le, sowie Süßstoffe.  

– Für Äpfelwein: ggf. Speierling (Sorbus 
domestica L.), Eberesche und/oder 
Quitte.  
5. Zur Herstellung von Apfel-/
Birnentischwein und Apfel-/
Birnendessertwein werden zusätzlich 
verwendet:  
– Iso-Glucose oder Honig,  

– Wasser oder ein wässriger Auszug der 
Pressrückstände in der technisch erfor-
derlichen Menge, sofern dadurch nicht 
mehr Wasser hinzukommt, als einem 
Zehntel der gesamten Flüssigkeit ent-
spricht.  
6. Zur Herstellung von Fruchtwein, 
Fruchtperlwein, Fruchtschaumwein, 
Fruchtdessertwein und Rhabarberwein 
werden zusätzlich verwendet:  
– Iso-Glucose oder Honig,  

– Wasser oder ein wässriger Auszug der 
Pressrückstände in der technisch erfor-
derlichen Menge.  
7. Zur Herstellung von Honigwein und 
Honigschaumwein werden zusätzlich 
verwendet:  
– Hopfen,  

– Gewürze.  
Abweichend von Nummer 3 wird nur 
Citronensäure bis zu 3 g/l verwendet.  
8. Zur Herstellung von weiterverarbei-
teten Erzeugnissen werden zusätzlich 
verwendet:  
– natürliche aromatische und würzende 
Stoffe wie Kräuter, Ingwer, Zimt, Nel-
ken, Citrusfrüchte und/oder Aromen7),  

– andere Getränke,  

– Zusatzstoffe8).  
 
/Φ .ŜǎŎƘŀũŜƴƘŜƛǘǎƳŜǊƪƳŀƭŜ  
1. Ein Überschuss an Kohlensäure ist 
wertbestimmend für Apfel-/
Birnenperlwein und Apfel-/
Birnenschaumwein, auch teilvergoren, 
sowie für Fruchtperlwein und Frucht-
schaumwein. Ihr Gehalt wird berechnet 
als der Überdruck in einem geschlosse-
nen Behältnis, der bei 20 °C gemessen 

wird und auf gelöstes Kohlendioxid zu-
rückgeht. Andere Erzeugnisse, bei denen 
der Gehalt an Kohlensäure nicht wertbe-
stimmend ist, enthalten höchstens 1 bar 
Überdruck an Kohlendioxid.  

2. Erzeugnisse kommen auch in alkohol-
reduzierter oder alkoholfreier Form in 
den Verkehr. Alkoholreduzierte Erzeug-
nisse enthalten über 0,5 % vol und höchs-
tens 4 % vol vorhandenen Alkohol, alko-
holfreie Erzeugnisse höchstens 0,5 % vol 
vorhandenen Alkohol. Die Verminderung 
des Alkoholgehaltes erfolgt ausschließlich 
mit physikalischen Verfahren (thermische 
Prozesse, Membranprozesse, bei deren 
Anwendung eine Volumenverminderung 
des Erzeugnisses von höchstens 25 % ein-
treten darf, oder Extraktion mit flüssigem 
Kohlendioxid). Zusätzliches Wasser wird 
bei der Herstellung nicht zugesetzt.  

3. Der zuckerfreie Extrakt wird berechnet 
aus dem Gesamtextrakt in g/l minus dem 
Zuckergehalt plus 1. Eventuell zugesetzte 
Fruchtsäuren werden bei der Berechnung 
des maßgebenden zuckerfreien Extraktes 
auf die Dichte bezogen vorher subtra-
hiert.  

4. Bei Erzeugnissen gemäß Abschnitt I A 
Nr. 1 bis 13 werden nur Erzeugnisse aus 
der gleichen Fruchtart oder Honig zuge-
fügt, die vergoren worden sind.  

5. Alle Zutaten werden ggf. in jedem Sta-
dium der Herstellung zugefügt.  
 
5Φ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ ǳƴŘ !ǳŦƳŀŎƘǳƴƎ  
1. Volumina über 200 ml Apfel-/
Birnenschaumwein, auch teilvergoren, 
Fruchtschaumwein und Honigschaum-
wein in drucksicheren Flaschen mit 
Schaumweinstopfen in den Verkehr, die 
durch Schnur, Draht oder Bügel gesichert 
sind. Für Flaschen mit einem Volumen 
von 200 ml und darunter ist auch ein 
Schraubverschluss oder Kronenkorken 
üblich.  

2. Die Verkehrsbezeichnung ist die in die-
sen Leitsätzen durch Kursivdruck hervor-
gehobene Bezeichnung. Sie wird sowohl 
als zusammengesetztes Wort als auch mit 
Bindestrich geschrieben, z. B. CǊǳŎƘǘǇŜǊƭπ
ǿŜƛƴ oder CǊǳŎƘǘ-tŜǊƭǿŜƛƴ.  

3. Üblich sind folgende Bezeichnungen 
zur Kennzeichnung des Restzuckergehal-
tes:  
„brut“, „herb“ bei weniger als 15 g/l Rest-
zucker, „trocken“, „sec“, „secco“ bei 15 
g/l-35 g/l Restzucker, „halbtrocken“, 
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„demi-sec“, „semi-secco“ bei 33 g/l-50 g/
l Restzucker, „mild“, „doux“, „sweet“ bei 
mehr als 50 g/l Restzucker.  
 
4. Bei Erzeugnissen aus einer Fruchtart 
wird ggf. die Fruchtart in Verbindung mit 
„…-wein“, „…-perlwein“ oder „…-
schaumwein“ anstelle der Erzeugnisgrup-
pe angegeben. Nicht berücksichtigt wird 
bei der Herstellung von Apfelwein ein An-
teil von höchstens 5 Volumenprozent Bir-
nensaft oder Birnenwein sowie bei der 
Herstellung von Fruchtwein ein Anteil 
von höchstens 2 Volumenprozent eines 
anderen Fruchtsaftes oder Apfel-/
Birnenweines oder Fruchtweines zur Ge-
schmacks- und Farbkorrektur.  

5. Bezeichnungen wie „Beerenwein“, 
bzw. „Beeren-Schaumwein“ sind üblich, 
soweit das Erzeugnis ausschließlich aus 
Beeren hergestellt ist.  

6. Besteht ein Erzeugnis aus mehreren 
Fruchtarten und/oder Honig, werden die-
se ggf. in Verbindung mit „…-wein“, „…-
perlwein“ oder „…-schaumwein“ anstelle 
der Erzeugnisgruppe angegeben. In die-
sem Fall werden die Fruchtarten ein-
schließlich Honig vollständig und in der 
Reihenfolge abnehmender Anteile ge-
nannt.  

7. Bei alkoholreduzierten Erzeugnissen 
wird die Verkehrsbezeichnung je nach 
dem noch vorhandenen Alkoholgehalt 
durch die Angaben ŀƭƪƻƘƻƭǊŜŘǳȊƛŜǊǘ oder 
ŀƭƪƻƘƻƭŦǊŜƛ ergänzt. Üblich sind zusätzlich 
auch ƭŜƛŎƘǘ oder ƭƛƎƘǘ für alkoholreduzier-
te Erzeugnisse.  

8. Der zusätzliche Geschmackshinweis 
„Speierling“ deutet auf einen gerbstoff- 
und säurebetonten Apfelwein hin.  

9. Neben der Verkehrsbezeichnung ist 
die bildliche Darstellung der verwende-
ten Frucht bzw. Früchte üblich.  

10. Weiterverarbeitete Erzeugnisse mit 
bildlichen Darstellungen von Zutaten, die 
durch Verwendung von Aromen ganz o-
der teilweise ersetzt wurden, tragen im 
Hauptsichtfeld einen Hinweis darauf, z. B. 
„aromatisiert“ oder „mit Aroma“.  
 

LLΦ .ŜǎƻƴŘŜǊŜ .ŜǳǊǘŜƛƭǳƴƎǎƳŜǊƪƳŀƭŜ  
!Φ 9ǊȊŜǳƎƴƛǎǎŜ ŀǳǎ &ǇŦŜƭƴ ƻŘŜǊ .ƛǊƴŜƴ  
1. !ǇŦŜƭǿŜƛƴΣ .ƛǊƴŜƴǿŜƛƴ enthält  
– mindestens 5 % vol vorhandenen Alko-
hol,  
– mindestens 18 g/l zuckerfreien Ex-
trakt9),  

– mindestens 3 g/l nichtflüchtige Säure, 
berechnet als Weinsäure  
– höchstens 1,0 g/l flüchtige Säure, be-
rechnet als Essigsäure.  
 
2. {ŎƘǿŅōƛǎŎƘŜǊ aƻǎǘΣ ²ǸǊǧŜƳōŜǊƎŜǊ 
aƻǎǘΣ .ŀŘƛǎŎƘŜǊ aƻǎǘΣ aƻǎǘ ŀǳǎ… ent-
hält  
– mindestens 4 % vol vorhandenen Al-
kohol,  
– mindestens 12 g/l zuckerfreien Ex-
trakt9),  
– mindestens 3 g/l nichtflüchtige Säure, 
berechnet als Weinsäure,  
– höchstens 1,0 g/l flüchtige Säure, be-
rechnet als Essigsäure. 
  
3. !ǇŦŜƭǿŜƛƴ ǘŜƛƭǾŜǊƎƻǊŜƴΣ ǘŜƛƭǾŜǊƎƻǊŜπ
ƴŜǊ !ǇŦŜƭǿŜƛƴΣ !ǇŦŜƭ-/ƛŘǊŜΣ .ƛǊƴŜƴǿŜƛƴ 
ǘŜƛƭǾŜǊƎƻǊŜƴΣ ǘŜƛƭǾŜǊƎƻǊŜƴŜǊ .ƛǊƴŜƴǿŜƛƴΣ 
.ƛǊƴŜƴ-/ƛŘǊŜ wird durch nur teilweise 
alkoholische Gärung hergestellt. Er ent-
hält  
– mindestens 2 % vol bis 4,5 % vol vor-
handenen Alkohol,  
– mindestens 16 g/l zuckerfreien Ex-
trakt9),  
– mindestens 4 g/l nichtflüchtige Säure, 
berechnet als Weinsäure,  
– höchstens 1,0 g/l flüchtige Säure, be-
rechnet als Essigsäure.  
 
4. !ǇŦŜƭǝǎŎƘǿŜƛƴΣ .ƛǊƴŜƴǝǎŎƘǿŜƛƴ ent-
hält  
– mindestens 8 % vol und höchstens 11 
% vol vorhandenen Alkohol,  
– mindestens 16 g/l zuckerfreien Ex-
trakt9),  
– mindestens 4 g/l nichtflüchtige Säure, 
berechnet als Weinsäure,  
– höchstens 1,0 g/l flüchtige Säure, be-
rechnet als Essigsäure.  
 
5. !ǇŦŜƭŘŜǎǎŜǊǘǿŜƛƴΣ .ƛǊƴŜƴŘŜǎǎŜǊǘǿŜƛƴ 
enthält  
– mindestens 12 % vol vorhandenen Al-
kohol,  
– mindestens 16 g/l zuckerfreien Ex-
trakt9),  
– mindestens 4 g/l nichtflüchtige Säure, 
berechnet als Weinsäure,  
– höchstens 1,2 g/l flüchtige Säure, be-
rechnet als Essigsäure. 
  
6. !ǇŦŜƭǇŜǊƭǿŜƛƴΣ .ƛǊƴŜƴǇŜǊƭǿŜƛƴ ent-
spricht bis auf den höheren Überdruck 
an Kohlensäure den Anforderungen an 
Apfel-/Birnenwein.  

7. !ǇŦŜƭǇŜǊƭǿŜƛƴ ǘŜƛƭǾŜǊƎƻǊŜƴΣ ǘŜƛƭǾŜǊƎƻπ
ǊŜƴŜǊ !ǇŦŜƭǇŜǊƭǿŜƛƴΣ !ǇŦŜƭ-/ƛŘǊŜ Ƴƻǳǎπ

ǎƛŜǊŜƴŘΣ !ǇŦŜƭ-/ƛŘǊŜ ǇŜǊƭŜƴŘΣ .ƛǊƴŜƴǇŜǊƭπ
ǿŜƛƴ ǘŜƛƭǾŜǊƎƻǊŜƴΣ ǘŜƛƭǾŜǊƎƻǊŜƴŜǊ .ƛǊƴŜƴπ
ǇŜǊƭǿŜƛƴΣ .ƛǊƴŜƴ-/ƛŘǊŜ ƳƻǳǎǎƛŜǊŜƴŘΣ .ƛǊπ
ƴŜƴ-/ƛŘǊŜ ǇŜǊƭŜƴŘ entspricht bis auf den 
höheren Überdruck an Kohlensäure den 
Anforderungen an Apfel-/Birnenwein.  

8. !ǇŦŜƭǎŎƘŀǳƳǿŜƛƴΣ .ƛǊƴŜƴǎŎƘŀǳƳǿŜƛƴ 
entspricht bis auf den höheren Über-
druck an Kohlensäure den Anforderun-
gen an Apfel-/Birnenwein.  

9. !ǇŦŜƭǎŎƘŀǳƳǿŜƛƴ ǘŜƛƭǾŜǊƎƻǊŜƴΣ ǘŜƛƭǾŜǊπ
ƎƻǊŜƴŜǊ !ǇŦŜƭǎŎƘŀǳƳǿŜƛƴΣ .ƛǊƴŜƴπ
ǎŎƘŀǳƳǿŜƛƴ ǘŜƛƭǾŜǊƎƻǊŜƴΣ ǘŜƛƭǾŜǊƎƻǊŜƴŜǊ 
.ƛǊƴŜƴǎŎƘŀǳƳǿŜƛƴ enthält mindestens 
16 g/l zuckerfreien Extrakt und entspricht 
im übrigen bis auf den höheren Über-
druck an Kohlensäure den Anforderun-
gen an teilvergorenen Apfel-/Birnenwein.  
 
.Φ 9ǊȊŜǳƎƴƛǎǎŜ ŀǳǎ ŀƴŘŜǊŜƴ CǊǸŎƘǘŜƴ 
ǳƴŘ wƘŀōŀǊōŜǊ  
1. CǊǳŎƘǘǿŜƛƴ enthält  
– mindestens 5,5 % vol vorhandenen Al-
kohol,  
– mindestens 16 g/l zuckerfreien Ex-
trakt9),  
– mindestens 5 g/l nichtflüchtige Säure, 
berechnet als Weinsäure,  
– höchstens 1,2 g/l flüchtige Säure, be-
rechnet als Essigsäure. 
  
2. CǊǳŎƘǘŘŜǎǎŜǊǘǿŜƛƴ enthält  
– mindestens 12 % vol vorhandenen Al-
kohol,  
– mindestens 16 g/l zuckerfreien Ex-
trakt9),  

– mindestens 6 g/l nichtflüchtige Säure, 
berechnet als Weinsäure,  

– höchstens 1,2 g/l flüchtige Säure, be-
rechnet als Essigsäure. 
 
3. CǊǳŎƘǘǇŜǊƭǿŜƛƴ entspricht bis auf den 
höheren Überdruck an Kohlensäure den 
Anforderungen an Fruchtwein.  

4. CǊǳŎƘǘǎŎƘŀǳƳǿŜƛƴ entspricht bis auf 
den höheren Überdruck an Kohlensäure 
den Anforderungen an Fruchtwein.  

5. wƘŀōŀǊōŜǊǿŜƛƴ entspricht den Anfor-
derungen an Fruchtwein.  
 
/Φ ²ŜƛǘŜǊǾŜǊŀǊōŜƛǘŜǘŜ 9ǊȊŜǳƎƴƛǎǎŜ  
1. !ǇŦŜƭ-κ.ƛǊƴŜƴǿŜǊƳǳǘǿŜƛƴ und CǊǳŎƘǘπ
ǿŜǊƳǳǘǿŜƛƴ werden aus Apfel-/
Birnenwein bzw. Fruchtwein ohne Ver-
wendung von Wasser hergestellt und 
enthalten mindestens 12 % vol vorhande-
nen Alkohol.  
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und der Richtlinie 2000/13/EG (ABI. L Nr. 
354 vom 31.12.2008, S. 34, ABI. L Nr. 105 
vom 27.04.2010, S. 115) in der jeweils 
geltenden Fassung, soweit nach Artikel 
30 anwendbar. 
  
8) ώ!ƳǘƭΦ !ƴƳΦΥϐ Soweit nach der Zusatz-
stoff-Zulassungsverordnung vom 29. Ja-
nuar 1998 (BGBl. I S. 230, 231) in der je-
weils geltenden Fassung zugelassen; vom 
Zeitpunkt der Geltung des Anhangs II der 
Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2008 über Lebens-
mittelzusatzstoffe (ABI. L Nr. 354 vom 
31.12.2008, S. 16) in der jeweils gelten-
den Fassung, soweit hiernach zugelas-
sen. 
  
9) ώ!ƳǘƭΦ !ƴƳΦΥϐ Eventuell zugesetzte 
Fruchtsäuren werden bei der Berech-
nung des maßgebenden zuckerfreien Ex-
traktes auf die Dichte bezogen (siehe 
Würdig/Woller, Chemie des Weines, Ul-
mer Verlag Stuttgart 1989, S. 637) vorher 
subtrahiert. 

aus anderen Früchten und mindestens 
12 % vol vorhandenen Alkohol.  

8. {ŎƘƻǊƭŜ ŀǳǎ Χ-ǿŜƛƴΣ Χ-ǿŜƛƴ-{ŎƘƻǊƭŜΣ 
!ǇŦŜƭ-κ.ƛǊƴŜƴǿŜƛƴƘŀƭǝƎŜǎ DŜǘǊŅƴƪ ŀǳǎ 
ΧΣ ŦǊǳŎƘǘǿŜƛƴƘŀƭǝƎŜǎ DŜǘǊŅƴƪ ŀǳǎ ΧΣ Χ-
ǿŜƛƴƘŀƭǝƎŜǊ /ƻŎƪǘŀƛƭΣ Χ-ǿŜƛƴ-/ƻŎƪǘŀƛƭ 
enthält Kohlensäure und mindestens 50 
Volumenprozent der Erzeugnisse aus 
Äpfeln bzw. Birnen und anderen Früch-
ten.  

9. Χ-ǿŜƛƴ-aƛǎŎƘƎŜǘǊŅƴƪ enthält min-
destens 15 Volumenprozent Erzeugnis-
se aus Äpfeln bzw. Birnen und/oder an-
deren Früchten und/oder Honig.  
 
5Φ 9ǊȊŜǳƎƴƛǎǎŜ ŀǳŦ ŘŜǊ .ŀǎƛǎ Ǿƻƴ IƻƴƛƎ  
1. IƻƴƛƎǿŜƛƴΣ aŜǘ enthält  
– mindestens 5,5 % vol vorhandenen 
Alkohol,  
– mindestens 16 g/l zuckerfreien Ex-
trakt9),  
– höchstens 1,2 g/l flüchtige Säure, be-
rechnet als Esssigsäure.  
2. IƻƴƛƎǎŎƘŀǳƳǿŜƛƴ ist ein Erzeugnis 
aus Honigwein mit einem Überdruck an 
Kohlensäure von mindestens 3 bar und 

2. !ǇŦŜƭ-κ.ƛǊƴŜƴƎƭǸƘǿŜƛƴ wird aus Apfel-/
Birnenwein ohne Verwendung von Was-
ser hergestellt und enthält mindestens 5 
% vol vorhandenen Alkohol.  

3. CǊǳŎƘǘƎƭǸƘǿŜƛƴΣ CǊǳŎƘǘƎƭǸƘǿŜƛƴ ŀǳǎ ΧΣ 
CǊǳŎƘǘǿŜƛƴǇǳƴǎŎƘ ŀǳǎ … wird aus Frucht-
wein ohne Verwendung von Wasser her-
gestellt und enthält mindestens 5,5 % vol 
vorhandenen Alkohol.  

4. DŜǎǇǊƛǘȊǘŜǊ ŀǳǎ Χ-ǿŜƛƴ enthält Kohlen-
säure und mindestens 75 Volumenpro-
zent Apfel-/Birnenwein oder Fruchtwein.  

5. YŀƭǘŜ 9ƴǘŜ ŀǳǎ Χ-ǿŜƛƴ enthält mindes-
tens 75 Volumenprozent Apfel-/
Birnenschaumwein bzw. Fruchtschaum-
wein.  

6. .ƻǿƭŜ ŀǳǎ Χ-ǿŜƛƴΣ Χ-ǿŜƛƴ-.ƻǿƭŜ ent-
hält mindestens 75 Volumenprozent der 
Erzeugnisse aus Äpfeln oder Birnen oder 
anderen Früchten.  

7. !ǇŦŜƭ-κ.ƛǊƴŜƴǿŜƛƴŀǇŞǊƛǝŦΣ CǊǳŎƘǘπ
ǿŜƛƴŀǇŞǊƛǝŦΣ Χ-ǿŜƛƴ-!ǇŞǊƛǝŦ enthalten 
mindestens 75 Volumenprozent der Er-
zeugnisse aus Äpfeln bzw. Birnen oder 

entspricht den Anforderungen gemäß 
Nummer 1.  
 
3. IƻƴƛƎŦǊǳŎƘǘǿŜƛƴ enthält überwiegend 
Honigwein sowie Fruchtwein und ent-
spricht den Anforderungen gemäß Num-
mer 1.  

4. IƻƴƛƎŦǊǳŎƘǘǎŎƘŀǳƳǿŜƛƴ ist ein Er-
zeugnis aus Honig-Fruchtwein mit einem 
Überdruck an Kohlensäure von mindes-
tens 3 bar und entspricht den Anforde-
rungen gemäß Nummer 1.  

5. IƻƴƛƎǿŜƛƴ Ƴƛǘ CǊǳŎƘǘǎŀƊ enthält 
überwiegend Honigwein sowie Frucht-
saft und Wasser und entspricht den An-
forderungen gemäß Nummer 1.  

6. IƻƴƛƎŦǊǳŎƘǘǎŎƘŀǳƳǿŜƛƴ Ƴƛǘ CǊǳŎƘǘπ
ǎŀƊ ist Honigwein mit Fruchtsaft mit ei-
nem Überdruck an Kohlensäure von min-
destens 3 bar und entspricht den Anfor-
derungen gemäß Nummer 1.  
 
 
 
 

1) ώ!ƳǘƭΦ !ƴƳΦΥϐ Verordnung über 
Fruchtsaft, einige ähnliche Erzeugnisse, 
Fruchtnektar und koffeinhaltige Erfri-
schungsgetränke vom 24. Mai 2004 
(BGB1. I S. 1016) in der jeweils geltenden 
Fassung.  
 
2) ώ!ƳǘƭΦ !ƴƳΦΥϐ Honigverordnung vom 
16. Januar 2004 (BGB1. I S. 92) in der je-
weils geltenden Fassung.  
 
3) ώ!ƳǘƭΦ !ƴƳΦΥϐ Verordnung über be-
stimmte alkoholhaltige Getränke in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juni 2003 (BGB1.1S. 1255) in der jeweils 
geltenden Fassung.  
 
4) ώ!ƳǘƭΦ !ƴƳΦΥϐ Verordnung über einige 
zur menschlichen Ernährung bestimmte 
Zuckerarten vom 23. Oktober 2003 
(BGB1. I S. 2098) in der jeweils geltenden 
Fassung.  
 
5) ώ!ƳǘƭΦ !ƴƳΦΥϐ Anlage 5 der Weinver-
ordnung in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 21. April 2009 (BGB1. I S. 
827) in der jeweils geltenden Fassung.  
6) ώ!ƳǘƭΦ !ƴƳΦΥϐ Anhang I A der Verord-
nung (EG) Nr. 606/2009 der Kommissi-
on vom 10. Juli 2009 mit Durchfüh-
rungsbestimmungen zur Verordnung 
(EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsicht-
lich der Weinbauerzeugniskategorien, 
der önologischen Verfahren und der 
diesbezüglichen Einschränkungen (ABI. 
L Nr. 193 vom 24.7.2009, S. 1) in der je-
weils geltenden Fassung.  
 
7) ώ!ƳǘƭΦ !ƴƳΦΥϐ Aromenverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. Mai 2006 (BGBl. I S. 1127) in der je-
weils geltenden Fassung, Verordnung 
(EG) Nr. 1334/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. De-
zember 2008 über Aromen und be-
stimmte Lebensmittelzutaten mit Aro-
maeigenschaften zur Verwendung in 
und auf Lebensmitteln sowie zur Ände-
rung der Verordnung (EWG) Nr. 
1601/91 des Rates, der Verordnungen 
(EG) Nr. 2232/96 und (EG) Nr. 110/2008 

Anhang zu den Leitlinien 
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Impressionen - Apfelweinmarkt Niedernhausen 
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Impressionen - Apfelwein unnerm Hexenturn 2015 
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Termine 2016 
 

SKMT-Stammtisch:  
Jeden 2. Sonntag i.M. 
10.00 bis 12.00 Uhr,  
Hotel -Restaurant  
Felsenkeller, Idstein,  
(keine Anmeldung)  
 

21.+28. Jan.  
Fass–Anstich  
Hotel -Restaurant  
Felsenkeller, Idstein,  
Anmeldung erforderlich  
 

29. April, 19.00 Uhr  
Apfelwein-Prämierung: 
Hessen -König Teilnahme,  
Oberjosbach, Jahnhalle 
Eintritt frei!  
 

29. Juni, 19.00 Uhr  
Jahreshauptversamm-
lung,  Gasthof Kern,  
Idstein -Oberauroff,  
 

27.+28. August  
Apfelwein-Markt  
Niedernhausen, 
65527 Niedernhausen/Ts  
Wilrijkplatz  
 

10.+11. Sept.  
Apfelwein unterm  
Hexenturm, 
65510 Idstein, Schulgasse  
 

05. Nov. 19.00 Uhr  
Rauscher-Test 
Oberjosbach, Jahnhalle  
 

19. Nov., 15.00 Uhr  
Abkeltern 
Klaus Höchst,  
Hünstetten -  Bechtheim  
 

15. Dez. 19.00 Uhr  
Nikolaus-Schoppen 
Felsenkeller Idstein  
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